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2tudf unfere ©egner können einen Vrief nicijt mei)r rekommanbieren,
fie müffen iijn mit ©eneralpoftmeifter Stephan eintreiben laffen*.

3unt Sctjluft eine 3xage non entfcftêibenber Vebeutung: können
bie ©egner ber Spract)reint)eit nadjmeifen, baft bei irgenbeinem Sdjrift»
fteller, ber iftr huldigt — jagen mir etioa bei £ubroig Uftianb ober bei

£ubroig Sortie —, bie ©arftellung in ihrer Klarheit unb Veftimmtheit,
ihrem 9teid)tum unb ihrer Siefe Sdjaben gelitten fjat? V3er nur bie

enbgiiltigen Raffungen non Stifters „Studien", non 3rei)tags ,,£ebeu

3ïïatt)ps" kennt, miirbe er an irgendeiner Stelle ben ©inbruck bekom=

men, baft ein V3ort fcftlecfttes „Surrogat" fei für ein befferes £?remb=

mort?

ôminfadjung ôec Bed^fdjceibung: ©coß oôec Hein?

Oer Oeutfcftfcftmeigerifche Spraeftnerein tjat unterm 6. Oktober 1950
bem Vorftanb ber ^onfereng ber kantonalen ©rgieftungsbirektoren foI=

genben Veridjt erftattet. Seither haben fid) bie 3al)len burd) nachträglich
eingegangene Veridjte etmas erhöht, in il)reu gegenfeitigen Verftältniffen
aber nicht roefentlid) geändert:

Sie haben in 3f)rer Siftung nom 11. Vtärg 1948 befcftloffen, den

Oeutfd)fcftroeigerifd)en Sprad)oerein gu erfucften, er möchte „in 3md)=

kreifen auf breiter ©rundlage" pftanben 31)rer J|onfereng Vorfd)läge
für eine Vereinfachung der 9led)tfd)reibung, insbefonbere für bie ©>roft=

ober &leinfcf)reibung ber Oingroörter ausarbeiten. V3ir haben 3ftnen
in ltnferm Vrief oom 30. Vtärg 1948 für den eftrenoollen Auftrag ge=

dankt in ber SJteinung, daft es fid) nicht um eine eigene deutfd)fd)roei=

gerifcf)e %d)tfd)reibung handeln könne, fonbern erft um eine gründliche

Vorbereitung auf eine gu erroartenbe ortl)ograpt)ifcfte Sîonfereng für bas

gefamte beutfdje Sprachgebiet. V5ir haben Sie bann unterm 28. Oe*

gember 1948 unb erneut unterm 20. 3uli 1949 erfud)t, bie 21nfid)t ber

deutfd)fd)n)eigerifd)en £eftrerfd)aft oor allem in ber Stage ber ©>roft=

ober SÇIeinfcftreibung in allen amtlichen £ehreroereinigungen in kontra»

diktorifdjen Verfahren erforfdjen und das Urteil burd) Slbfiimmung
feftftellen gu laffen. Sie haben bent Obmann des Spradjoereins unb

* 3n ber beutfdjen 6d)roei;$ borf man immer nod) „Émargée" fdjreiben, roo»

für man aber in ber roelfdjen ,,9îecommanbée" fdjreibt. St.
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Auch unsere Gegner können einen Brief nicht mehr rekommandieren,
sie müssen ihn mit Generalpostmeister Stephan einschreiben lassen*.

Zum Schluß eine Frage von entscheidender Bedeutung: Können
die Gegner der Sprachreinheit nachweisen, daß bei irgendeinem Schrift-
steller, der ihr huldigt — sagen wir etwa bei Ludwig Uhland oder bei

Ludwig Börue —, die Darstellung in ihrer Klarheit und Bestimmtheit,
ihrem Reichtum und ihrer Tiefe Schaden gelitten hat? Wer nur die

endgültigen Fassungen von Stifters „Studien", von Freytags „Leben

Mathys" kennt, würde er an irgendeiner Stelle den Eindruck bekom-

men, daß ein Wort schlechtes „Surrogat" sei für ein besseres Fremd-
wort?

Vereinfachung öer Rechtschreibung: Groß ober klein?

Der Deutschschweizerische Sprachverein hat unterm 6. Oktober 1950
dem Borstand der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren fol-
genden Bericht erstattet. Seither haben sich die Zahlen durch nachträglich
eingegangene Berichte etwas erhöht, in ihren gegenseitigen Verhältnissen
aber nicht wesentlich geändert:

Sie haben in Ihrer Sitzung vom 11. März 1948 beschlossen, den

Deutschschweizerischen Sprachverein zu ersuchen, er möchte „in Fach-
Kreisen auf breiter Grundlage" zuhanden Ihrer Konferenz Borschläge

für eine Vereinfachung der Rechtschreibung, insbesondere für die Groß-
oder Kleinschreibung der Dingwörter ausarbeiten. Wir haben Ihnen
in unserm Brief vom 30. März 1948 für den ehrenvollen Auftrag ge-
dankt in der Meinung, daß es sich nicht um eine eigene deutschschwei-

zerische Rechtschreibung handeln könne, sondern erst um eine gründliche

Borbereitung auf eine zu erwartende orthographische Konferenz für das

gesamte deutsche Sprachgebiet. Wir haben Sie dann unterm 28. De-

zember 1948 und erneut unterm 20. Juli 1949 ersucht, die Ansicht der

deutschschweizerischen Lehrerschaft vor allem in der Frage der Groß-
oder Kleinschreibung in allen amtlichen Lehrervereinigungen in kontra-
diktorischen Verfahren erforschen und das Urteil durch Abstimmung
feststellen zu lassen. Sie haben dem Obmann des Sprachvereins und

* In der deutschen Schweiz darf man immer noch „Chargée" schreiben, wo-
für man aber in der welschen „Recommandée" schreibt. St.
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bem Ißräfibenten bes „Vunbes für oereinfact)te redjtfdjreibung" am
12. Oktober 1949 in Staus ©elegentjeit gegeben, biefes ©efitd) oor
3t)rer Äonfereng 311 begrünben, unb 3t)re Verfammlung fjat baraufljin
einftimmig befdjloffen: „Sie buret) bie Anhänger ber ©rojj» unb ber

^teinfctjreibung ber Dingwörter aufgeteilten Siefen fallen ben offigiellen
ßetjreroereinigungen gugeftellt werben mit bem SBunfcl), bis gum Som»
mer 1950 gun: problem ber Mein» ober ©rojjfdjreibung Stellung gu
netjmen."

"333ir haben 3f)neti bamats oerfprocljen, bie (Ergebniffe biefer 21b»

ftimmungen gu bearbeiten unb 3t)nen auf 3f)re ^erbftkonfereng 1950
barüber Veridjt gu erftatten. Ferner haben mir uns bereit erklärt, bie

2lnfidjt weiterer greife gu erforfetjen, unb 3t)nen aud) barüber einen 23e=

ridjt in 21usfid)t gefteltt in ber ijoffnung, 3i)nen oorläufig über bie Seil»
frage ber ©rofj» ober Äteinfcfjreibung einen beftimmten Vorfcljlag ma»
d)en gu können, ben Sie an bas Departement bes 3nnern guljanben
einer künftigen Vertretung ber Sdjmeig an einer orttjograpt)ifd)en 5?on»

fereng i)ätten weiterleiten können.
Ceiber ift uns bas nidjt möglid). D3ir haben gwar am 6. Degentber

1949, fobalb wir bas Protokoll oon Staus mit bem 2Bortlaut 3t)res
23efd)luffes in if)änben Ratten, alle beutfdjfdjmeigerifdjen (Ergieljungs»
birektionen „bringenb" erfudjt, für bie (Erforfdjung ber 21nfid)t ber £etj=

rerfetjaft balb bie nötigen 21norbnungen gu treffen; wir haben iljnen
Stjefen unb Fragebogen für itjre Vegirksoorftänbe gur Verfügung gefteltt.
Um iljnen bie Arbeit möglidjft gu erleichtern, tjafaen wir uns erlaubt,
einen (Entwurf gu einem SÇreisfdjreiben an iljre amtlichen Eetjreruereini»

gungeit beizulegen. 2Bir hatten bie Veridjte auf Slnfang September
1950 erbeten, um fie für 31jre biesfährige 5Çonfereng nod) bearbeiten

gu können. Die (Ergiehungsbirektionen, bie uns bis gutit 16. September
nod) nidjt geantwortet hatten, haben mir in einem gmeiten 3Umöfd)reiben
um Vefdjleunigung erfudjt unb befitjen nun oon ben meiften Kantonen
bie 21bftimmungsergebniffe; oon Uri, Sdjmtjg unb Freiburg (jabett wir
weber auf bas erfte nod) auf bas gweite Schreiben eine Antwort er»

halten. D3allis hat aus gelblichen ©riinben gar keine Fonferengen burd)»
geführt, unb bie (Ergieljungsbirektion Vern hat fid) gar nidjt an bie

oorgefehenen „offigiellen ßehreroereinigungen" gewanbt, fonbern nur an
bie je fiebenköpfigen £ef)rmittelkammiffionen ber primär» unb ber Se»
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dem Präsidenten des „Bundes für vereinfachte rechtschreibung" am
12. Oktober 1949 in Staus Gelegenheit gegeben, dieses Gesuch vor
Ihrer Konferenz zu begründen, und Ihre Versammlung hat daraufhin
einstimmig beschlossen: „Die durch die Anhänger der Groß- und der

Kleinschreibung der Dingwörter aufgestellten Thesen sollen den offiziellen
Lehrervereinigungen zugestellt werden mit dem Wunsch, bis zum Som-
mer 1950 zum Problem der Klein- oder Großschreibung Stellung zu
nehmen."

Wir haben Ihnen damals versprochen, die Ergebnisse dieser Ab-
stimmungen zu bearbeiten und Ihnen auf Ihre Herbstkonferenz 1950
darüber Bericht zu erstatten. Ferner haben wir uns bereit erklärt, die

Ansicht weiterer Kreise zu erforschen, und Ihnen auch darüber einen Be-
richt in Aussicht gestellt in der Hoffnung, Ihnen vorläufig über die Teil-
frage der Groß- oder Kleinschreibung einen bestimmten Borschlag ma-
chen zu können, den Sie an das Departement des Innern zuhanden
einer künftigen Vertretung der Schweiz an einer orthographischen Kon-
ferenz hätten weiterleiten können.

Leider ist uns das nicht möglich. Wir haben zivar am 6. Dezember
1949, sobald wir das Protokoll von Staus mit dem Wortlaut Ihres
Beschlusses in Händen hatten, alle deutschschweizerischen Erziehungs-
direktionen „dringend" ersucht, für die Erforschung der Ansicht der Leh-
rerschaft bald die nötigen Anordnungen zu treffen! wir haben ihnen
Thesen und Fragebogen für ihre Bezirksvorstände zur Verfügung gestellt.
Um ihnen die Arbeit möglichst zu erleichtern, haben wir uns erlaubt,
einen Entwurf zu einem Kreisschreiben an ihre amtlichen Lehrervereini-
gungen beizulegen. Wir hatten die Berichte auf Anfang September
1950 erbeten, um sie für Ihre diesjährige Konferenz noch bearbeiten

zu können. Die Erziehungsdirektionen, die uns bis zum 16. September
noch nicht geantwortet hatten, haben wir in einem zweiten Rundschreiben
um Beschleunigung ersucht und besitzen nun von den meisten Kantonen
die Abstimmungsergebnisse! von Uri, Schwyz und Freiburg haben wir
weder aus das erste noch aus das zweite Schreiben eine Antwort er-
halten. Wallis hat aus geldlichen Gründen gar keine Konferenzen durch-
geführt, und die Erziehungsdirektion Bern hat sich gar nicht an die

vorgesehenen „offiziellen Lehreroereinignngen" gewandt, sondern nur an
die je siebenköpfigen Lehrmittelkommissionen der Primär- und der Se-
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kunbarfdjulen, beren 3al)len natürlich nidjt mit ben attbern gufammew

gegäfjlt werben können. Steigere Kantone haben bie Unterfudjung red)t=

geitig unb ftreng gweckgemäfj burd)gefül)rt, and) keine Soften gefdfeut,
Mehner unb ©egenrebner non auswärts kommen ju (äffen ; aber bas

bisherige (Ergebnis fjat keinen Slnfprud) auf ©iiitigkeit, folang'e uns
bie großen 3a()(en non Sern unb Safelftabt fehlen.

9tod) in anberer ^infidjt ift bie £age unbefriebigenb. 21ud) wo bie

Unterfudjung redjtgeitig burdjgefüljrt worben ift, ift es nidjt immer in
ber gweckmäfjigen 3wrm gefdjetjen. 3war hat man in ben meiften Äan=

tons= unb Segirkskonferengen ber 5rage bie. gange gur Serfügung
ftetjenbe 3eit gewibmet, mancherorts aber bie Sadje erft nad) geitrauben=

ber Setjanblung anberer fragen, alfo gang „am fRanbe" behandelt,

ferner ljat man nid)t überall bas kontrabiktorifdje Serfatjren burd)*

geführt, fonbern fid) mandjerorts mit einem einzigen Sebner begnügt,

ber bann in ber Segel, ber allgemeinen Stimmung ber £el)rer cnt=

fpredjenb, für bie S^leinfdjreibung eintrat.

So erfreulich ber Sefdjlujj ber ®rgief)ungsbirektbrenkonfereng non

Staus war — bie Snr<hfiif)rung hat nerfagt.
Sroh ber bedauerlichen Hnnollftänbigkeit ber ©rgebniffe fühlen wir

uns oerpflid)tet, 3f)nen einen Überblick über bie gegenwärtige £age gu

geben, ©s hanbelt fid) natürlich oorwiegenb um bie Stimmen ber Solks=

fd)ullel)rer ; bie ber 9Hittel= unb E)od)fchuIlel)rer finb nicht überall be*

fonbers gegäljlt worben.

Sie erfte Suage lautete: „©rfdjeint 3l)!ien eine Sereinfadjung ber

9M)tfd)reibung im funkte ber @roj7 ober ^leinfd)reibung ber Sing*
Wörter wünfdjenswert?" Son ben bisher eingelaufenen 6376 Stimmen

lauten :

3a 5563 ober 87 %
9îeirt 365 ober 6 %
©nthaltungen 448 ober 7 %

Sljnc Serückfidjtigung ber ©nthaltungen ergibt fid) ein Sert)ältms non

3a gu fïïein wie non 94 % gu 6 7g. Sie £et)rerfd)ûft ift alfo faft

einmütig für eine Sereinfad)ung im funkte ber ©roß= ober S^lein*

fdjreibung.
2(ber wie foil geänbert werben? Sie gweite Stage lautete: „Spalls

eine Sereinfadjung befd)Ioffeu werben follte, finb Sie:
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kundarschulen, deren Zahlen natürlich nicht mit den andern zusammen-

gezählt werden können. Mehrere Kantone haben die Untersuchung recht-

zeitig und streng zweckgemäß durchgeführt, auch keine Kosten gescheut,

Redner und Gegenredner von auswärts kommen zu lassen: aber das

bisherige Ergebnis hat keinen Anspruch auf Gültigkeit, solange uns
die großen Zahlen von Bern und Baselstadt fehlen.

Noch in anderer Hinsicht ist die Lage unbefriedigend. Auch wo die

Untersuchung rechtzeitig durchgeführt worden ist, ist es nicht immer in
der zweckmäßigen Form geschehen. Zwar hat man in den meisten Kan-
tons- und Bezirkskonferenzen der Frage die ganze zur Verfügung
stehende Zeit gewidmet, mancherorts aber die Sache erst nach zeitrauben-
der Behandlung anderer Fragen, also ganz „am Rande" behandelt.

Ferner hat man nicht überall das kontradiktorische Verfahren durch-

geführt, sondern sich mancherorts mit einem einzigen Redner begniigt,
der dann in der Regel, der allgemeinen Stimmung der Lehrer ent-

sprechend, für die Kleinschreibung eintrat.

So erfreulich der Beschluß der Erziehungsdirektorenkonferenz von

Stans war — die Durchführung hat versagt.
Trotz der bedauerlichen Unvollständigkeit der Ergebnisse fühlen wir

uns verpflichtet, Ihnen einen Überblick über die gegenwärtige Lage zu

geben. Es handelt sich natürlich vorwiegend um die Stimmen der Volks-
schullehrer: die der Mittel- und Hochschullehrer sind nicht überall be-

sonders gezählt worden.

Die erste Frage lautete: „Erscheint Ihnen eine Vereinfachung der

Rechtschreibung im Punkte der Groß- oder Kleinschreibung der Ding-
Wörter wünschenswert?" Bon den bisher eingelaufenen 6376 Stimmen

lauten:
Ja 5563 oder 87 °/°
Nein 365 oder 6 °/<>

Enthaltungen 448 oder 7 °/g

Ohne Berücksichtigung der Enthaltungen ergibt sich ein Verhältnis von

Ja zu Nein wie von 94 °/„ zu 6 °/g. Die Lehrerschaft ist also fast

einmütig für eine Vereinfachung im Punkte der Groß- oder Klein-

schreibung.

Aber wie soll geändert werden? Die zweite Frage lautete: „Falls
eine Vereinfachung beschlossen werden sollte, sind Sie:
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a) für bie gemäßigte Meinfcßreibung? ober

b) für bie oereinfacßte ©roßfcßreibung?"
Unter ber „gemäßigten Küeinfdjreibung" roar oerftanben bie Vefcßrän»
trring ber ©roßbucßftaben auf ben Saßanfang, auf ©igennamen unb

5)öflid)keitsformen („gemäßigt" im ©egenfaß gur oollftänbigen Stb»

fcßaffung ber ©roßbucßftaben), unter ber ,vereinfachten ©roßfcßreibung"
ißre ^Beibehaltung je nad) ber Stärke ber binglicßen Vorftellung, rao»

bitrcß eine SOÎenge Scßroierigkeiten oermiebett roiirben. SBemt roir aud)

hier bie 11 % ©ntßaltungen nicht berückficßtigen, fteßen bie 4874 Älein»
fcßreiber gu ben 871 ©roßfcßreibern im Verhältnis non 84 gu 16 ober

gut 5 gu 1.

Sie britte Stage lautete: „Sinb Sie ber "Jtnficßt, baß außer biefer
Vereinfachung nod) anbere burcßgefüßrt roerben follen?" Sarauf ant=

motteten, roieber unter VSeglaffung ber 23 % ©ntßaltungen, 3409, b. ß.

73 o/o mit 3a, 1248, alfo 27 % mit Stein. Sas berechtigt bod) bagu,
roeitere Vereinfachungen oorguneßmen.

3ufammenfaffenb könnte man alfo norläufig rooßl fagen, bie £eßrer=

fcßaft fei faft einftimmig für bie Meinfcßreibung unb roiinfcße in großer
VTeßrßeit roeitere Vereinfachungen — roenn nicßt bie foeben eingetrof»
fenen Stacßricßten aus Vern gang anbers lauteten. Sort ßat bie £eßr=

mittelkommiffion für bie ^ßrimarfcßulen bie V5ünfcßbarkeit einer Ver»

einfacßung mit 5 gegen 2 Stimmen befaßt, ficß aber mit 5 gegen 2

Stimmen fiir bie oereinfacßte ©roßfcßreibung ausgefprocßen unb eben»

falls mit 5 gegen 2 Stimmen roeitere Vereinfachungen geroünfcßt. Sie
ßeßrmittelkommiffion für bie Sekunbarfcßulen erklärt (offenbar einftim»
rnig): ,,©s ift unbebingt an ber ©roßfcßreibung ber Subftantioe unb
eotl. ber fubftantioifcß gebraudjten anbern V5örter feftgußalten." V5enn

bas roirklicß bie 91nficßt ber Ceßrerfcßaft bes großen Cantons Vern ift,
roirb bas ©efamtbilb roeniger einheitlich unb beftimmt, befonbers ba

aud) nod) bie 3aßlen aus einigen atibent Kantonen feßlen.

©s roirb aber nicßt eitigig auf bie Seßrer ankommen, unb roir oer»

fucßten, aucß Urteile anberer Smcßkreife eingugießen. V3ir können hier

unfere Stufgabe nur mit Urabftimmungen burcßfüßreu, betten roir unfere
in Str. 4 unferer SKonatsfcßrift, bes „Spracßfpiegels", enthaltene Senk»

fcßrift gugrunbe legen, roo ©riitibe unb ©egengriinbe gu beibeu Vor»
fcßlägen enthalten finb. V3ir legen biefen heften einen Stimmgettel bei,
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a) für die gemäßigte Kleinschreibung? oder

b) für die vereinfachte Großschreibung?"
Unter der „gemäßigten Kleinschreibung" war verstanden die Beschrän-
kung der Großbuchstaben auf den Satzanfang, auf Eigennamen und

Höflichkeitsformen („gemäßigt" im Gegensatz zur vollständigen Ab-
fchaffung der Großbuchstaben), unter der „vereinfachten Großschreibung"
ihre Beibehaltung je nach der Stärke der dinglichen Vorstellung, wo-
durch eine Menge Schwierigkeiten vermieden würden. Wenn wir auch

hier die 11 °/g Enthaltungen nicht berücksichtigen, stehen die 4874 Klein-
schreiber zu den 871 Großschreibern im Verhältnis von 84 zu 16 oder

gut 5 zu 1.

Die dritte Frage lautete: „Sind Sie der Ansicht, daß außer dieser

Vereinfachung noch andere durchgeführt werden sollen?" Darauf ant-
warteten, wieder unter Weglassung der 23 °/^ Enthaltungen, 3409, d. h.
73 °/g mit Ja, 1248, also 27 mit Nein. Das berechtigt doch dazu,
weitere Vereinfachungen vorzunehmen.

Zusammenfassend könnte man also vorläufig wohl sagen, die Lehrer-
schaft sei fast einstimmig für die Kleinschreibung und wünsche in großer

Mehrheit weitere Vereinfachungen — wenn nicht die soeben eingetrof-
fenen Nachrichten aus Bern ganz anders lauteten. Dort hat die Lehr-
mittelkommission für die Primärschulen die Wünschbarkeit einer Bcr-
einfachung mit 5 gegen 2 Stimmen bejaht, sich aber mit 5 gegen 2

Stimmen für die vereinfachte Großschreibung ausgesprochen und eben-

falls mit 5 gegen 2 Stimmen weitere Vereinfachungen gewünscht. Die

Lehrmittelkommission für die Sekundärschulen erklärt (offenbar einstim-
mig): „Es ist unbedingt an der Großschreibung der Substantive und
evtl. der substantivisch gebrauchten andern Wörter festzuhalten." Wenn
das wirklich die Ansicht der Lehrerschaft des großen Kantons Bern ist,

wird das Gesamtbild weniger einheitlich und bestimmt, besonders da

auch noch die Zahlen aus einigen andern Kantonen fehlen.

Es wird aber nicht einzig ans die Lehrer ankommen, und wir ver-
suchten, auch Urteile anderer Fachkreise einzuziehen. Wir können hier

unsere Aufgabe nur mit Urabstimmungen durchführen, denen wir unsere

in Nr. 4 unserer Monatsschrift, des „Sprachspiegels", enthaltene Denk-

schrift zugrunde legen, wo Gründe und Gegengründe zu beiden Bor-
schlügen enthalten sind. Wir legen diesen Heften einen Stimmzettel bei,
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ouf bem biefelben £?rogcn geftellt finb raie fiir bie £etjrer. (Srgebniffe
liegen erft oor non ben Sdjriftftellern unb bcn 33ud)l}cinbleni. 33on ben

runb 275 beutfdjfcfpoeigerifdjen Dtitgliebern bes Sdpoeijerifcfjen Sdjrift*
ftelleroereins Ijaben fiel) nur 86 beteiligt; bie übrigen faft 200 können

natürlid) keinen 31nfprud) auf 33erückfid)tigung machen. 33on jenen 86

tjaben 34 bie 333ünfd)barkeit einer 33ereinfad)ung oerneint, 52 fie bejatjf

— alfo bie SOÎefjrljeit. £eiber l)aben non ben 34 ©egnern einer 35er«

einfadjung itjrer 17 bie „©oentualfrage" : „Sollte eine 33ereinfad)itng

(in begug auf Mein» ober ©rojjfcfjreibung) befctjloffen roerben, finb Sie

fiir a) ober fiir b) ?" gar nidjt oerftanben unb besljalb nicf)t beant»

roortet; non ben 17 anbern l)aben 14 für bie ©rofjfdjreibung geftimmt,
offenbar rueil biefe bod) bas „konferoatioere" 33erfal)ren bebeutet; ifjrer
3 aber bod) für bie Meinfdjreibung, offenbar in ber üluffaffung : 3Benn

fefjon geänbert roerben foil, bann gerabe griinblid) unb einfad) — roas

fid) and) oerfteljen läßt. 25on ben grunbfät)!icl)en Sreunben einer 33er»

einfadjung finb 29 für bie Mein», 23 für bie ©rojjfdjreibung. 2>a fid)
bie 30îef)rt)eit beutlid) fiir bie Meinfdjreibung ausgefprodjen îjat, bürfen
mir bie „©oentualftimmen" benen il)rer ©egner fpn^ugciljlen, unb bas

ergibt 32 für Mein» unb 37 für ©rofjfdjreibung, roas irid)t gerabe

eine überroältigenbe, oielleidjt eine blofje 3ufallsmel)rl)eit fiir bie ®rof|=
fdjreibung bebeutet: 53V2 % (lieber oljne 33erückfid)tigung ber ©nt=

Haltungen).
©troas anbers ftefjt es bei ben 33ucf)t)änblem. 3roar t)aben oon

ben runb 400 Gefragten and) nur 99 geantwortet ; oon biefen lel)nt
aber eine beutlid)e 3Jtel)rl)eit oon 59 gegen 40 eine 33ereinfad)ung ab.

3lber auet) oon biefen t)aben itjrer 31 bie ©oentualfrage nidjt oerftanben
ober gar nicl)t mel)r iljrer 3lufmerkfamkeit geroürbigt. 33on ben anbern

28 l)aben fiel) 10 für bie Mein», 18 für bie ©rofjfdjreibung ausge»

fprodjen, roas mit ben 26 grunbfiitjlidjen Mein« unb ben 13 ©rofj»

fdjreibern „eoentuell" eine 9Kel)rt)eit oon 36 für bie Mein» gegen 31

für bie ©roftfcfyreibung ergibt (einer ift unent(d)ieben), alfo eine knappe

3Jtef)rt)eit oon 54 % für Meinfdjreibung. 2)ie 3lnfid)ten finb alfo bei

ben 33ud)f)änblern, oerglidjen mit benen ber Sd)riftfteller, gerabe um»

gekehrt.
3Bir Ijaben aud) im ©eutfdjfdpoeigerifdjen Sprad)oerein, in bem alle

an ber £?rage beruflid) beteiligten Meife oertreten finb, eine Urabftint«
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auf dem dieselben Fragen gestellt sind wie für die Lehrer. Ergebnisse

liegen erst vor von den Schriftstellern und den Buchhändlern. Bon den

rund 275 deutschschweizerischen Mitgliedern des Schweizerischen Schrift-
stellervereins haben sich nur 86 beteiligt: die übrigen fast 260 können

natürlich keinen Anspruch auf Berücksichtigung machen. Bon jenen 86

haben 34 die Wünschbarkeit einer Vereinfachung verneint, 52 sie bejaht

— also die Mehrheit. Leider haben von den 34 Gegnern einer Ber»

einfachung ihrer 17 die „Eventualfrage" : „Sollte eine Vereinfachung
(in bezug auf Klein-- oder Großschreibung) beschlossen werden, sind Sie
für a) oder für b)?" gar nicht verstanden und deshalb nicht beant-

wortet: von den 17 andern haben 14 für die Großschreibung gestimmt,

offenbar weil diese doch das „konservativere" Verfahren bedeutet: ihrer
3 aber doch für die Kleinschreibung, offenbar in der Auffassung! Wenn
schon geändert werden soll, dann gerade gründlich und einfach — was
sich auch verstehen läßt. Bon den grundsätzlichen Freunden einer Ber-
einfachung sind 29 für die Klein-, 23 für die Großschreibung. Da sich

die Mehrheit deutlich für die Kleinschreibung ausgesprochen hat, dürfen
wir die „Eventualstimmen" denen ihrer Gegner hinzuzählen, und das

ergibt 32 für Klein- und 37 für Großschreibung, was nicht gerade

eine überwältigende, vielleicht eine bloße Zufallsmehrheit für die Groß-
schreibung bedeutet: 53'/z °/g (wieder ohne Berücksichtigung der Ent-
Haltungen).

Etwas anders steht es bei den Buchhändlern. Zwar haben von
den rund 400 Befragten auch nur 96 geantwortet: von diesen lehnt
aber eine deutliche Mehrheit von 59 gegen 40 eine Vereinfachung ab.

Aber auch von diesen haben ihrer 31 die Eventualfrage nicht verstanden

oder gar nicht mehr ihrer Aufmerksamkeit gewürdigt. Von den andern

28 haben sich 10 für die Klein-, 18 für die Großschreibung ausge-
sprachen, was mit den 26 grundsätzlichen Klein- und den 13 Groß-
schreibern „eventuell" eine Mehrheit von 36 für die Klein- gegen 31

für die Großschreibung ergibt (einer ist unentschieden), also eine Knappe

Mehrheit von 54 °/g für Kleinschreibung. Die Ansichten sind also bei

den Buchhändlern, verglichen mit denen der Schriftsteller, gerade um-

gekehrt.

Wir haben auch im Deutschschweizerischen Sprachverein, in dem alle

an der Frage beruflich beteiligten Kreise vertreten sind, eine Urabstim-
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mung burd)gefiit)rt, aber oïjtre bitrchfchlagenbes (Ergebnis. SDtan ift für
eine Vereinfachung, aber nur eine SOÎef)rf)eit non 54 % oon runb 300
Slntroorten (autet gugunften ber ©rogfchreibung.

Vie bisherigen ©rgebniffe erlauben uns alfo nod) nid)t, 3f)nen in
biefem funkte befiimmte Vorfcljläge p mad)en. Vie ^leinfdjreibung
ift aber nid)t bie einzige Vereinfachung, bie in Stage kommt. Von ben

meitern Viagnahmen, bie uon brei Vierteln ber £ef)rerfd)aft geforbert
werben, finb bie mid)tigften bie Regelung ber Vehnungsgeidjen unb bie

3lbfd)affung iiberflüffiger Vuchftaben (o, ph, *h, 9)- Vorfd)läge
finb ooneinanber unb non ber SÇleinfdjreibung unabhängig; immerhin
erhebt fid) bie Srage, ob man biefe meitern Vereinfachungen gleichseitig
mit ber Äleinfdjreibung einführen molle ober fdjon oorher ober erft

einige 3eit nach ber anbern, b. h- ob man in kleinen Schritten oorgeljen
molle ober bann, roenn man fct)on änbere, bas gerabe grünblich beforgen

follte. 2luf keinen Sali möchten mir empfehlen, für bie beiben meitern

Vereinfachungen benfelben etwas umftänblid)en Vpparat roie bei ber

Äleinfdjreibung in Veroegung gu fegen. V5ir fdjlagen 3l)nen ftatt beffen
eine Urabftimmung unter ber £ef)rerfcl)aft oor unb benken uns bie Sad)e
etwa fo: Ver Sprad)t)erein roirb, wenn möglich gemeinfam mit bem

„Vunb für oereinfad)te red)tfd)reibung", Vorfcljläge aufflellen, biefe mit

Vegriinbung in allen £el)rergeitungen oeröffentlid)en unb fie famt Ve=

grünbung in Sonberabgügen, begleitet oon einem Stimmgettel, fämt=

liegen £ef)rern guftellen. Vas könnte auf bem V3eg über bie ©rgief)ungs=

birektionen gefd)ehen, bie fie anbern Vîitteilungen, g. V. bem amtlichen

Schulblatt, beilegen unb fo an bie eingelnen £eljrer gelangen laffen
könnten. Vas mürbe oerhältnismägig roenig Soften unb 3Kiif)e oer'ur»

fachen unb gäbe bod) jebem £el)rer ©elegenfjeit, fid) gu äugern. 9îatiir=

lid) bliebe es ben £ehreroereinigungen burchaus unbenommen, aud) biefe

fragen gu behanbeln. Vie Stimmgettel mären an uns gu fenben unb

mürben roieber oon uns bearbeitet, fo bag für bie ©rgieljungkangleien
keine 9Jief)rarbeit entftünbe. V3emt bie 2lnfid)t ber £ehrerfcl)aft unb mei=

terer Sadjkreife einmal feftgeftellt ift, werben bie kantonalen ©rgiel)ungs=
räte unb bie ©rgiel)ungsbirektorenkonfereng felber nod) ©elegenheit ha=

ben, bagu Stellung gu nehmen. 9tad) ber Stellungnahme ber ©rgie=

hungsbirektorenkonfereng wirb fid) bie fchmeigerifdje Vertretung an ber

ortt)ographifd)en SÇonfereng gu richten haben.
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mung durchgeführt, aber ohne durchschlagendes Ergebnis. Man ist für
eine Vereinfachung, aber nur eine Mehrheit von 54 "/„ von rund 30V

Antworten lautet zugunsten der Großschreibung.
Die bisherigen Ergebnisse erlauben uns also noch nicht, Ihnen in

diesem Punkte bestimmte Borschläge zu machen. Die Kleinschreibung
ist aber nicht die einzige Vereinfachung, die in Frage kommt. Bon den

weitern Maßnahmen, die von drei Vierteln der Lehrerschaft gefordert
werden, sind die wichtigsten die Regelung der Dehnungszeichen und die

Abschaffung überflüssiger Buchstaben so, pH, th, rh, y). Diese Borschläge
sind voneinander und von der Kleinschreibung unabhängig; immerhin
erhebt sich die Frage, ob man diese weitern Vereinfachungen gleichzeitig
mit der Kleinschreibung einführen wolle oder schon vorher oder erst

einige Zeit nach der andern, d. h. ob man in kleinen Schritten vorgehen
wolle oder dann, wenn man schon ändere, das gerade gründlich besorgen

sollte. Auf keinen Fall möchten wir empfehlen, für die beiden weitem

Vereinfachungen denselben etwas umständlichen Apparat wie bei der

Kleinschreibung in Bewegung zu setzen. Wir schlagen Ihnen statt dessen

eine Urabstimmung unter der Lehrerschaft vor und denken uns die Sache

etwa sv l Der Sprachverein wird, wenn möglich gemeinsam mit dem

„Bund für vereinfachte rechtschreibung", Borschläge aufstellen, diese mit

Begründung in allen Lehrerzeitungen veröffentlichen und sie samt Be-

gründung in Sonderabzügen, begleitet von einem Stimmzettel, samt-

lichen Lehrern zustellen. Das könnte auf dem Weg über die Erziehungs-
direktionen geschehen, die sie andern Mitteilungen, z. B. dem amtlichen

Schulblatt, beilegen und so an die einzelnen Lehrer gelangen lassen

könnten. Das würde verhältnismäßig wenig Kosten und Mühe verur-
lachen und gäbe doch jedem Lehrer Gelegenheit, sich zu äußern. Natür-
lich bliebe es den Lehrervereinigungen durchaus unbenommen, auch diese

Fragen zu behandeln. Die Stimmzettel wären an uns zu senden und

würden wieder von uns bearbeitet, so daß für die Erziehungkanzleien
keine Mehrarbeit entstünde. Wenn die Ansicht der Lehrerschaft und wei-
terer Fachkreise einmal festgestellt ist, werden die kantonalen Erziehungs-
räte und die Erziehungsdirektorenkonferenz selber noch Gelegenheit ha-

den, dazu Stellung zu nehmen. Nach der Stellungnahme der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz wird sich die schweizerische Vertretung an der

orthographischen Konferenz zu richten haben.
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3Bir fjoffen trog einem geroiffen, nicgt non uns nerfcgulbeten <3Hig=

erfolg bes legten 3agres 3gnen ouf 3gre ^»erbftkonfereng 1951 beftimmte
33orfd)läge macgen gu können. 3u biefem 3mecke erfucgen mir Sie,
1. an ber btesjägrigen SÇonfereng ben tegtes 3agr einftimmig ausge=

fprocgenen 3Bunfcg jenen ©rgiegungsbirektionen gegenüber gu toieber*
golen, bie iljm nod) nicgt nacggekommen finb, unb groar in ber

SDîeinung, bag jene erfte 3tage bis ©nbe 21pril 1951 abgeklärt
roerben könnte ;

2. uns gu erlauben, mit einer Urabftimmung über roeitere 33ereinfacgungs=
norfcgläge an bie £egrerfcgaft gu gelangen unb gu biefem 3inedie
unfere Unterlagen über bie ©rgiegungsbirektionen an fie gu beförbern*.

©pcacge unô Kccfyt im Kanfon ÖMts

3n Oîummer 9 bes „Spracgfpiegels" gat 31. ©. eine kurge gefcgicgt*
liege Uberficgt über bie räumlicge ©ntrnicklung ber beiben ÎBallifer £anbes=

fpraegen Seutfcg unb tjrangöfifd) gegeben, <f3. @. 23. in 9îummer 10 bie

genügen fpracglicgen Sergältniffe im Seutfcgmallis aufgegeigt. 33iir ner=

bleibt bie Aufgabe, etroas näger auf bas Sergältnis groifegen Spracge
unb 9tecgt im Canton ÎBallis eingugegen, foroeit bas in bent begrenzten
fRagmen biefes kurgen Artikels übergaupt möglid) ift. 2Beitn id) non
SKecgt fpreege, fo oerftege icg barunter bas gefegte fRecgt.

23on ben oier megrfpracgigen Kantonen Sent, ©raubünben, 3rei=
bürg unb 2Ballis gaben alle auger Steiburg ben ©runbfag igres
Sprad)enrecgtes in ben Äantorisoerfaffungen felbft aufgegellt. SOÎaggebenb

für ben Danton 2Ballis ift ber Artikel 12 ber Slmutonsnerfaffung nom
8. 3Rärg 1907, ber lautet: „Sie frangöfifege unb bie beutfige Spracg?

finb als £anbesfpracgert erklärt." 2Bägrenb fieg bie Kantone Sern unb
©raubünben mit einer folegen ingaltlicg gleicgbebeutenben (Erklärung
begnügen, mar ber 2Ü3allifer Serfaffungsgefeggeber einen Segritt inciter

gegangen. (Er fügte bem Artikel 12 ber SÇantonsoerfaffung folgenben
grneiten Slbfag bei: „Ser ©runbfag ber ©leiegbereegtigung beiber Spra=
d)en foil in ber ©efeggebung unb in ber Serraaltung burcggefügrt
roerbeit." Somit ergalten alle Siirger bas nerfaffungsmägige fHecgt, fiel)

* 21 ad)trag. (Ergebnis bei ben Budjbrucfeem: Bon 1000 'Befragten finb 91 für
Bereinfadjung, 87 bagegen, „enentuell" 67 für füein, 80 fiir groß.
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Wir hoffen trotz einem gewissen, nicht von uns verschuldeten Miß-
erfolg des letzten Jahres Ihnen auf Ihre Herbstkonferenz 1951 bestimmte
Borschläge machen zu könneiu Zu diesem Zwecke ersuchen wir Sie,
1. an der diesjährigen Konferenz den letztes Jahr einstimmig ausge-

sprochenen Wunsch jenen Erziehungsdirektionen gegenüber zu wieder-
holen, die ihm noch nicht nachgekommen sind, und zwar in der

Meinung, daß jene erste Frage bis Ende April 1951 abgeklärt
werden könnte;

2. uns zu erlauben, mit einer Urabstimmung iiber weitere Bereinfachungs-
Vorschläge an die Lehrerschaft zu gelangen und zu diesem Zwecke

unsere Unterlagen über die Erziehungsdirektionen an sie zu befördern'.

Sprache unö Recht im Kanton Wallis

In Nummer 9 des „Sprachspiegels" hat A. G. eine kurze geschieht-

liehe Übersicht über die räumliche Entwicklung der beiden Walliser Landes-
sprachen Deutsch und Französisch gegeben, P. E. B. in Nummer 10 die

heutigen sprachlichen Verhältnisse im Deutschwallis aufgezeigt. Mir ver-
bleibt die Aufgabe, etwas näher auf das Verhältnis zwischen Sprache
und Recht im Kanton Wallis einzugehen, soweit das in dem begrenzten

Rahmen dieses kurzen Artikels überhaupt möglich ist. Wenn ich von
Recht spreche, so verstehe ich darunter das gesetzte Recht.

Bon den vier mehrsprachigen Kantonen Bern, Graubünden, Frei-
bürg und Wallis haben alle außer Freiburg den Grundsatz ihres
Sprachenrechtes in den Kantonsverfassungen selbst aufgestellt. Maßgebend
für den Kanton Wallis ist der Artikel 12 der Kantonsverfassung vom
8. März 1907, der lautet: „Die französische und die deutsche Sprache
sind als Landessprachen erklärt." Während sich die Kantone Bern und
Graubünden mit einer solchen inhaltlich gleichbedeutenden Erklärung
begnügen, war der Walliser Berfassungsgesetzgeber einen Schritt weiter

gegangen. Er fügte dem Artikel 12 der Kantonsversassung folgenden
zweiten Absatz bei: „Der Grundsatz der Gleichberechtigung beider Spra-
chen soll in der Gesetzgebung und in der Verwaltung durchgeführt
werden." Damit erhalten alle Bürger das verfassungsmäßige Recht, sich

'Nachtrag. Ergebnis bei den Buchdruckern: Bon 1VVV Befragten sind 91 fiir
Vereinfachung, 87 dagegen, „eventuell" 67 für klein, 80 fiir groß.
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